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Regeste

Haftentlassungsgesuch | ZMG Haft (393-c)

Erwägungen

E. 1
Die Kantonale Staatsanwaltschaft für Besondere Aufgaben (nachfolgend: Staats-
anwaltschaft) führt gegen den Beschuldigten A.________ (nachfolgend: Beschwer-
deführer/Beschuldigter) ein Strafverfahren wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen
das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel (BemtG; SR 812.121). Am 25. Februar 2023
ordnete das Kantonale Zwangsmassnahmengericht (nachfol- gend:
Zwangsmassnahmengericht/Vorinstanz) Untersuchungshaft für eine Dauer von zwei
Monaten, d.h. bis am 22. April 2023 an. Mit Entscheid vom 25. April 2023 verlängerte es
die Untersuchungshaft um drei Monate bis am 21. Juli 2023. Am 27. Juli 2023 verlängerte
es die Untersuchungshaft um weitere drei Monate und somit bis am 22. Oktober 2023. Am
25. August 2023 stellte der Beschwerdeführer, da- mals amtlich verteidigt durch
Rechtsanwalt D.________, persönlich bei der Staats- anwaltschaft ein
Haftentlassungsgesuch. Das Zwangsmassnahmengericht wies das Haftentlassungsgesuch
auf Antrag der Staatsanwaltschaft mit Entscheid vom 8. September 2023 ab. Am 21.
September 2023 erhob der Beschwerdeführer ge- gen den Entscheid des
Zwangsmassnahmengerichts Beschwerde bei der Be- schwerdekammer in Strafsachen des
Obergerichts des Kantons Bern (nachfol- gend: Beschwerdekammer) und stellte folgende
Anträge:
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